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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Pb-00-80/25

Aktenzeichen:

Amt: Büro des Amtsdirektors zu behandeln in:

Datum: 17.06.2025 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Ergänzung zum Beschluss Pb-10-138/17 Gemeindefeste der Gemeinde
Planebruch 2017     
Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten: 0 Jährliche Folgekosten: 0 

Finanzierung
Eigenanteil:

0 Objektbezogene
Einnahmen:

0 

Haushaltsbelastung: 0 

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 14.07.2025

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Pb-00-80/25

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Planebruch beschliesst ergänzend zu Beschluss Pb-10-138/17,
folgende Veranstaltungen dauerhaft als Gemeindeveranstaltungen zu deklarieren:
1. Herbstputz Oberjünne
2. Kinderfest in Cammer
3. Parkputz in Cammer
4. Himmelfahrtsfeier in Cammer
5. Glühwürmchennacht in Cammer
6. Chorfest in Cammer
7. Weihnachtsmärkte in den Orts- und Gemeindeteilen.
Der Haushaltsansatz erhöht sich dadurch nicht. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

In der Gemeinde Planebruch werden jedes Jahr verschiedene Veranstaltungen
durchgeführt.
Mit der Entscheidung, die Feste als gemeindliche Veranstaltungen festzulegen, begründet
sich ein "Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz" über die Gemeinde. Ein
Gemeindevertreter muss bei der Veranstaltung anwesend sein.
Hinweis der Verwaltung: Wenn es sich um gemeindliche Veranstaltungen handelt, können
GEMA-Anmeldungen über das Amt Brück vorgenommen werden.
Damit ermäßigt sich die Gebühr. Die Gema-Rechnung übernimmt der jeweils ausrichtende
Verein oder die Interessengruppe. 


